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VORSORGEVOLLMACHT

Seit 2004 sind die Krankenkassen jedes Jahr zum 1. März verpflichtet, die Höhe 
der jährlichen Vergütung ihrer einzelnen Vorstandsmitglieder einschließlich 
Nebenleistungen sowie die wesentlichen Versorgungsregelungen unter anderem 
im Bundesanzeiger zu veröffentlichen – aktuell des Jahres 2018.

Gut vorgesorgt

Der eigene Tod – ein Thema, das 
wir gerne möglichst komplett 
ignorieren würden. Genauso 

wie die Möglichkeit, später einmal 
ein Pflegefall zu werden. Trotzdem 
ist es immens wichtig, Vorsorge zu 
treffen, uns also früher oder später 
mit unbequemen Themen, aber auch 
mit Konsequenzen und Möglichkei-
ten auseinanderzusetzen. Denn im 
Krankheitsfall gibt es keine gesetzli-
che Vertretungsmacht von Eheleuten 
untereinander oder gegenüber voll-
jährigen Kindern.

Wurde nichts geregelt, müssen 
alle Entscheidungen im Fall der Fälle 
zum Beispiel über einen vom Gericht 
benannten Rechtspfleger abgewickelt 
werden. Dann bestimmt also eine 

plant einzusetzen, ist das jederzeit 
möglich, indem man eine neue Voll-
macht ausstellt. Die vorherige Versi-
on sollte dann vernichtet werden.

Damit im Bedarfsfall klar ist, dass 
eine Vollmacht vorliegt, kann man 
sie unter anderem online in das zen-
trale Vorsorgeregister eintragen (zvr- 
online.de/zvr/Meldung.aspx). Die Da-
ten werden geschützt hinterlegt und 
können jederzeit zentral abgerufen 
werden. 

Eine andere Möglichkeit ist die Be-
treuungsverfügung. Damit legt man 
fest, wer Betreuer werden soll. Die 
Verfügung allein berechtigt allerdings 
nicht zur direkten Handlung. Hier
entscheidet ein Gericht, ob der Vor-
geschlagene tatsächlich eingesetzt 
werden soll. Er muss seine Tätigkei-
ten dann fortlaufend gegenüber dem 
Gericht nachweisen.
WWW.VIACTIV.DE
(WEBCODE 2864)

Vorsorge 

rechtzeitig planen.

Vorstandsgehälter
IM VORJAHR  

GEZAHLTE VERGÜTUNGEN
VERSORGUNGS- 

REGELUNGEN
SONSTIGE VERGÜTUNGS-

BESTANDTEILE
WEITERE  

REGELUNGEN
GESAMT- 

VERGÜTUNG
FUNKTION* Grund- 

vergütung
variable  
Bestandteile

Zusatzver-
sorgung/ 
Betriebs- 
renten

Zuschuss zur  
privaten 
Versorgung

Dienstwagen 
auch zur 
privaten  
Nutzung

weitere 
Vergütungs-
bestandteile  
(u.a. private 
Unfallver- 
sicherung)

Übergangsregelungen  
nach dem Ausscheiden  
aus dem Amt

Regelungen für den Fall 
der Amtsenthebung/-ent-
bindung bzw. bei Fusion

gezahlter 
Betrag

gezahlter 
Betrag

jährlich auf-
zuwendender 
Betrag

jährlich auf-
zuwendender 
Betrag

Geldwerter 
Vorteil ent-
sprechend der 
steuerrechtl.  
1%-Regelung**

jährlich auf-
zuwendender 
Betrag

Höhe/ Laufzeit Höhe/ Laufzeit einer Ab-
findung/ eines Übergangs-
geldes bzw. Weiterzahlung 
der Vergütung / Weiter- 
beschäftigung

VIACTIV

Vorstands- 
vorsitzender 202.141,77 € 39.734,53 € 18.664,55 € – 5.521,92 € 60 €

Übergangsgeld: 
12 Monate (für jedes Jahr der 
Tätigkeit im Vorstand 4% des 
letzten festen Jahresgehaltes, 
max. 50%)

Amtsentbindung: 
Fortbestehen des Anstellungsver-
trages; unter Berücksichtigung 
anwendbarer Gesetze  kann mit 
einer Frist von 6 Monaten zum 
Monatsende gekündigt werden
Amtsenthebung: 
Anspruch auf Gehalt endet mit 
der Zustellung des Beschlusses
Weiterbeschäftigung: 
Vereinbarung eines der neuen
Tätigkeit entsprechenden 
Gehaltes od. eines Aufhebungs-
vertrages; erfolgt keine Einigung, 
kann unter Berücksichtigung 
anwendbarer Gesetze mit einer 
Frist von drei Monaten zum  
Monatsende gekündigt werden.

266.122,77 €

Vorstand 181.472,55 € 35.817,00 € 36.280,20 € – 2.574,72 € 60 € 256.204,47 €

BKK LANDESVERBAND NORDWEST
Vorstand 180.000 € Nein B 5BBesO 3.000 € 3.271 € Nein Nein Nein

GKV-SPITZENVERBAND BERLIN
Vorstands- 
vorsitzende 258.000 € – 49.515 € – – –

40%/ 1. Jahr
32,5%/ 2. Jahr
25%/ 3. Jahr

Regelungen werden  
im Einzelfall getroffen

307.515 €

Stellv.
Vorstands- 
vorsitzender

253.000 € – 40.287 € – – – 293.287 €

Vorstands- 
mitglied 250.000 € – 72.685 € – – – 322.685 €

* Vorstand/ Vorstandsvorsitzende/r/ Mitglied des Vorstands  ** bei bereits laufenden Verträgen auch Angabe der jährlichen Leasingkosten möglich

PFLEGE-TIPPSTEIL 6

fremde Person, ob medizinisches Ge-
rät abgeschaltet, eine Operationen
durchgeführt oder Vermögen veräu-
ßert wird.

Eine Möglichkeit, das zu verhin-
dern, ist die Vorsorgevollmacht, die 
ab der Unterschrift rechtsverbind-
lich ist. Damit legt man fest, wer sich
kümmert, wenn man es selbst nicht 
mehr kann. Im besten Fall ist das
eine vertraute Person. Wie eine Vor-

sorgevollmacht auszusehen hat, ist
nicht vorgeschrieben. Sie sollte aber 
in jedem Fall schriftlich erfolgen und
möglichst detailliert sein. Sie kann 
zum Beispiel auch gesplittet, also auf 
mehrere Personen oder auf Teilge-
biete verteilt werden. Sofern es nicht 
um Immobilien geht,  ist dafür keine
notarielle Beurkundung erforderlich.
Sollte es irgendwann nötig sein, eine 
andere Person als ursprünglich ge-




